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Zweites Gesetz
zur Anderung des Rettungsgesetzes NRW

Vom 25. Mérz 2015
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkiindet wird:

Zweites Gesetz
zur Anderung des Rettungsgesetzes NRW

Artikel 1

Das Rettungsgesetz NRW vom 24. November 1992 (GV. NRW. S. 458), das zuletzt durch Gesetz
vom 18. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 670) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Die Inhaltstibersicht wird wie folgt geandert:

a) Die Angabe zu § 2 wird wie folgt gefasst:

+§ 2 Rettungsdienst”.

b) Nach der Angabe zu § 2 wird folgende Angabe eingefligt:
»§ 2a Wirtschaftlichkeitsgebot".

c) Die Angabe zu § 3 wird wie folgt gefasst:
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»§ 3 Rettungsmittel”.

d) Die Angabe zu § 4 wird wie folgt gefasst:

.§ 4 Besetzung von Rettungsmitteln”.

e) Nach der Angabe zu § 5 wird folgende Angabe eingefligt:

»S 5a Belange behinderter Menschen”.

f) Nach der Angabe zu § 7 wird folgende Angabe eingefligt:

»§ 7 a Dokumentation, Datenschutz, Qualitdtsmanagement”.

g) Die Angabe zu § 8 wird wie folgt gefasst:

.§ 8 Leitstelle - Nachweis Uber freie Behandlungskapazitaten”.

h) Die Angabe zu § 13 wird wie folgt gefasst:

»§ 13 Mitwirkung anerkannter Hilfsorganisationen und anderer Leistungserbringer®.
i) Die Angaben zu §§ 14 und 15 werden durch die folgende Angabe ersetzt:

«S 14 Beteiligung der Krankenkassen bei der Festsetzung von Benutzungsentgelten, Kosten".
j) Die Angaben zu §§ 16 und 17 werden durch die folgenden Angaben ersetzt:
»§ 15 Landesfachbeirat fir den Rettungsdienst

§ 16 Aufsicht und Weisungsrecht”.

k) Die Angaben zu §§ 18 und 18a werden durch die folgenden Angaben ersetzt:
«§ 17 Genehmigungspflicht

§ 18 Dokumente”.

I) Die Angaben zu §§ 30 und 31 werden durch folgende Angabe ersetzt:

.8 30 Inkrafttreten”.

2. § 1 wird wie folgt geéndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

.(1) Dieses Gesetz gilt fur die Notfallrettung, den Krankentransport und die Versorgung einer
groBeren Anzahl Verletzter oder Kranker bei auBergewdhnlichen Schadensereignissen im Sinne
des § 2."

b) Absatz 2 wird wie folgt geandert:
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aa) In Nummer 1 werden die Worter ,,des Bundesgrenzschutzes" durch die Woérter ,,der Bundes-
polizei" ersetzt.”

bb) In Nummer 2 werden die Worter ,mit Fahrzeugen der freiwilligen Hilfsorganisationen” gestri-
chen.

3. § 2 wird wie folgt geandert:
a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

8 2
Rettungsdienst”.

b) Dem Absatz 1 wird folgender Absatz 1 vorangestellt:
«(1) Der Rettungsdienst umfasst

1. die Notfallrettung,

2. den Krankentransport,

3. die Versorgung einer groBeren Anzahl Verletzter oder Kranker bei auBergewdhnlichen Scha-
densereignissen unter Berlicksichtigung der im Gesetz Uber den Feuerschutz und die Hilfeleis-
tung vom 10. Februar 1998 (GV. NRW. S. 122), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 23.
Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474) geandert worden ist, enthaltenen Regelungen.

Der Rettungsdienst arbeitet insbesondere mit den Feuerwehren, den anerkannten Hilfsorganisa-
tionen, den Katastrophenschutzbehérden, den Krankenhdusern und dem Offentlichen Gesund-
heitsdienst zusammen und wird von ihnen unterstutzt.”

c) Die bisherigen Absatze 1 bis 3 werden die Absatze 2 bis 4.
d) Folgender Absatz 5 wird angeflgt:

»(5) Der Rettungsdienst kann Arzneimittel, Blutprodukte aus zelluldren Blutbestandteilen, Organe
und ahnliche Guter befordern, soweit sie zur Verbesserung des Zustandes lebensbedrohlich
Verletzter oder Erkrankter dienen sollen.”

4. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefiugt:

.8 2a
Wirtschaftlichkeitsgebot

Fir alle MaBnahmen nach diesem Gesetz ist § 12 Absatz 1 Satz 1 des Flinften Buches Sozialge-
setzbuch — Gesetzliche Krankenversicherung — (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988
(BGBI. I S. 2477, 2482), das durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014 (BGBI. | S.
2462) geandert worden ist, entsprechend zu beachten.”

5. § 3 wird wie folgt geandert:
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a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

83
Rettungsmittel”.

b) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.
c) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angeflgt:

.Notarzt-Einsatzfahrzeuge kdnnen mit Krankenkraftwagen eine organisatorische Einheit bilden,
wenn die Notarztin beziehungsweise der Notarzt in Krankenkraftwagen tatig ist und das Notarzt-
fahrzeug den Krankenkraftwagen begleitet.”

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

.(4) Die in den Absatzen 1 bis 3 genannten Fahrzeuge miissen in ihrer Ausstattung, Ausriistung
und Wartung den allgemein anerkannten Regeln von Medizin, Technik und Hygiene entsprechen.
Krankenkraftwagen kdnnen auch fir intensivmedizinische Transporte, flir die Beforderung von
Neugeborenen, schwergewichtigen oder hochkontagidsen Patientinnen und Patienten sowie fir
Zwecke des § 2 Absatz 5 ausgestattet sein und bedurfen in diesem Fall einer diesem Zweck ent-
sprechenden Ausstattung und Besetzung. Zur wirtschaftlichen Durchfiihrung dieser Transporte
sollen Tragergemeinschaften unter Berlicksichtigung bereits genehmigter oder in den Rettungs-
dienst eingebundener Spezialfahrzeuge gebildet werden. Bei der Bedarfsplanung sind die Stand-
orte der Luftfahrzeuge - insbesondere der genehmigten Intensivtransporthubschrauber - ent-
sprechend zu berticksichtigen. Dabei Ubernimmt in der Regel der Trager, in dessen Gebiet das
Spezialfahrzeug stationiert ist, die Tragerschaft fur alle an der Tragergemeinschaft Beteiligten.
Bei Einsatz von Spezialfahrzeugen darf anlassbezogen ein Transport von Patientinnen und Pati-
enten auch Uber die kommunalen Gebietsgrenzen hinaus erfolgen. Die Leitstellen haben sich da-
bei abzustimmen.”

6. § 4 wird wie folgt geandert:
a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

"§ 4
Besetzung von Rettungsmitteln”.

b) Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben. Satz 3 wird Satz 2.
c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Fur den Krankentransport ist mindestens eine Rettungssanitaterin oder ein Rettungssanitater
und flr die Notfallrettung mindestens eine Rettungsassistentin oder ein Rettungsassistent bezie-
hungsweise eine Notfallsanitaterin oder ein Notfallsanitater zur Betreuung und Versorgung der
Patientinnen und Patienten einzusetzen. In der Notfallrettung eingesetzte Arztinnen und Arzte
miissen liber den Fachkundenachweis Rettungsdienst einer Arztekammer oder eine von den
Arztekammern Nordrhein oder Westfalen-Lippe als vergleichbar anerkannte Qualifikation verfii-
gen (Notarztin oder Notarzt). Sie kdnnen dem nichtarztlichen Personal in medizinischen Fragen
Weisungen erteilen.”
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d) In Absatz 4 Nummer 3 wird nach ,Rettungsassistent” die Angabe ,beziehungsweise Notfallsa-
nitaterin oder Notfallsanitater” erganzt.

e) In Absatz 5 wird die Angabe ,§ 18" durch die Angabe ,§ 17" ersetzt.
f) Folgender Absatz 7 wird angefligt:

«(7) Mit Ablauf des 31. Dezember 2026 wird die Funktion der Rettungsassistentin oder des Ret-
tungsassistenten durch die Notfallsanitaterin oder den Notfallsanitater ersetzt.”

7. § 5 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 2 wird aufgehoben.

b) Absatz 3 wird Absatz 2 und die Woérter ,des Unternehmens"” werden durch die Worter , die
Leitung der nach den §§ 13 oder 17 am Rettungsdienst Beteiligten” ersetzt.

c) Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt gefasst:

»(3) Betroffene haben Erkrankungen nach Absatz 2 dem Trager rettungsdienstlicher Aufgaben
oder der Leitung der nach den §§ 13 oder 17 am Rettungsdienst Beteiligten unverzuglich mitzu-
teilen. Ubertragbare Krankheiten im Sinne des Infektionsschutzgesetzes teilt der Trager ret-
tungsdienstlicher Aufgaben oder die Leitung der nach den §§ 13 und 17 am Rettungsdienst Betei-
ligten der unteren Gesundheitsbehdrde umgehend mit.”

d) Absatz 5 wird Absatz 4 und folgender Satz wird angeflgt: ,Umfang und Inhalte der notwendi-
gen Fortbildungen fiir Arztinnen und Arzte im Rettungsdienst werden durch die Landesarztekam-
mern geregelt.”

8. Nach § 5 wird folgender § 5a eingefligt:

»§ S5a
Belange behinderter Menschen

Die besonderen Belange behinderter Menschen sind angemessen zu beriicksichtigen.”
9. § 7 wird wie folgt geandert:
a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingeflgt:

»(1a) Der Trager des Rettungsdienstes kann vorsehen, dass die Lenkung aller Einsatze der Not-
fallrettung nach dem 2. oder 3. Abschnitt Uber die einheitliche Leitstelle nach Absatz 1 Satz 1 er-
folgt. Die Durchflihrung regelt der Trager des Rettungsdienstes. Unternehmen nach dem 3. Ab-
schnitt kdnnen nur einbezogen werden, soweit ein hierauf gerichtetes Einverstandnis des Unter-
nehmens vorliegt.”

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefligt:

»(3) Der Rettungsdienst ist in medizinischen Belangen und Angelegenheiten des Qualitatsma-
nagements von einer Arztlichen Leitung Rettungsdienst zu leiten und zu liberwachen. Die Wahr-
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nehmung der Aufgaben nach Satz 1 durch eine Arztliche Leitung Rettungsdienst erfolgt durch
den Trager des Rettungsdienstes.”

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und folgende Satze werden angeflgt:

.Der Trager des Rettungsdienstes kann erganzend in ausreichendem Umfang Organisatorische
Leitungen Rettungsdienst bestellen und deren Einsatz regeln. Dabei ist auch die Regelung des §
2 Absatz 1 Nummer 3 zu beachten.”

10. Nach § 7 wird folgender § 7a eingefligt:

«87a
Dokumentation, Datenschutz,
Qualitatsmanagement

(1) Die Durchflihrung der Rettungsdiensteinsatze und deren Abwicklung sind zu dokumentieren.
In diesem Zusammenhang dirfen personenbezogene Daten nur verarbeitet werden, soweit dies
far

1. die Durchfuhrung eines Einsatzes,
2. die medizinische Versorgung der Patientin oder des Patienten oder
3. die Abrechnung eines Rettungseinsatzes erforderlich ist.

Fir die Verarbeitung der Daten gelten die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Juni 2000 (GV. NRW. S. 542), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 338) geandert worden ist, unter Be-
ricksichtigung der folgenden Absatze.

(2) Die Trager des Rettungsdienstes wirken darauf hin, dass geeignete Qualitatsmanagement-
strukturen geschaffen werden. Diese sollen unter Mitwirkung aller Beteiligten anhand einer diffe-
renzierten Datenerfassung und -auswertung eine regelmaBige Analyse der Struktur-, Prozess-
und Ergebnisqualitat des Rettungsdienstes ermdglichen, um daraus etwaige Verbesserungen zu
ermitteln und deren Umsetzung zu realisieren. Das fir das Gesundheitswesen zustandige Minis-
terium wird beauftragt, hierzu gemeinsam mit den Arztekammern, den Fachverbanden der Arz-
tinnen und Arzte im Rettungsdienst, der Krankenhausgesellschaft sowie den Kommunalen Spit-
zenverbanden die dazu notwendigen Dokumentationserfordernisse zu entwickeln.

(3) Auf Anschliissen zur Entgegennahme von Notrufen eingehende Anrufe sind zum Zwecke der
Abwicklung des Einsatzauftrages, zur Beweissicherung und zum Beschwerdemanagement auto-
matisch aufzuzeichnen. Gleiches gilt fiir Anrufe auf Anschliissen zu anderen Aufgabentragern
der Gefahrenabwehr und fir den Funkverkehr. Auf weiteren Anschlissen eingehende Anrufe
durfen nur nach vorheriger Einwilligung aufgezeichnet werden.

(4) Auf der Grundlage dieses Gesetzes erhobene und verarbeitete Daten sind unverziglich zu
I6schen, wenn sie fur die Erflllung des Zwecks, zu dem sie erhoben wurden, nicht mehr erfor-
derlich sind. Die gespeicherten, nicht anonymisierten Aufzeichnungen nach Absatz 3 sind spa-
testens nach sechs Monaten zu I6schen, es sei denn, dass sie zum Nachweis ordnungsgemaBer
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Ausfihrung der Aufgabe noch erforderlich sind oder Grund zu der Annahme besteht, dass durch
die Loschung schutzwiirdige Belange der oder des Betroffenen beeintrachtigt werden. Dies gilt
auch fur die Dokumentation des Funkverkehrs mit der MaBgabe, dass die Daten spatestens nach
drei Monaten zu I6schen sind.

(5) Die nach Absatz 4 aufzubewahrenden Daten sind zu sperren und mit einem Sperrvermerk zu
versehen. Die §§ 8 und 10 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen finden Anwendung.

(6) Fur die Erstellung von Bedarfsplanen nach § 12 diirfen die zustandigen Trager des Rettungs-
dienstes notwendige Daten verarbeiten.

(7) Die Arztliche Leitung Rettungsdienst darf personenbezogene Daten von weiter-behandeln-
den Institutionen sowie von Leitstellenaufzeichnungen nur verarbeiten, soweit dies erforderlich
ist, um die Qualitat des Rettungsdienstes zu gewahrleisten und weiterzuentwickeln.”

11. § 8 wird wie folgt gedndert:

a) In der Uberschrift werden die Worter ,Zentraler Krankenbettennachweis” durch die Worter
Nachweis Uber freie Behandlungskapazitaten” ersetzt.

b) Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

«Mit der Lenkung rettungsdienstlicher Einsatze beauftragte Personen miissen eine geeignete
Qualifikation haben; das Nahere regelt das fur das Gesundheitswesen zustandige Ministerium
nach Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbanden durch Erlass.”

c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worter ,Zentralen Krankenbettennachweis” durch die Worter
Nachweis Uber freie Behandlungskapazitaten” ersetzt.

12. § 10 wird wie folgt geandert:

a) Die Absatzbezeichnung ,(2)" wird gestrichen.

b) Absatz 3 wird Absatz 2.

13. § 11 Absatz 2 wird wie folgt geandert:

a) Der Punkt am Ende der Nummer 2 wird durch das Wort ,und” ersetzt.
b) Folgende Nummer 3 wird angefligt:

»3. flr Ereignisse nach § 7 Absatz 4 notwendige MaBnahmen vorsehen.”
14. § 12 wird wie folgt gefasst:

8§12
Bedarfsplane

(1) Die Kreise und kreisfreien Stadte stellen Bedarfsplane auf. In den Bedarfsplanen sind insbe-
sondere Zahl und Standorte der Rettungswachen, weitere Qualitdtsanforderungen sowie die Zahl
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der erforderlichen Krankenkraftwagen und Notarzt-Einsatzfahrzeuge sowie die MaBnahmen und
Planungen flr Vorkehrungen bei Schadensereignissen mit einer groBeren Anzahl Verletzter oder
Kranker festzulegen. Bei der Ermittlung der Zahl der von den Tragern des Rettungsdienstes vor-
zuhaltenden Fahrzeuge kdnnen auch Fahrzeuge von Unternehmen mit einer Genehmigung nach
§ 17 rechnerisch bertcksichtigt werden. Das Nahere zur Sicherstellung der Versorgung der Be-
volkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes kann durch 6ffentlich-rechtlichen Vertrag mit
den Unternehmen geregelt werden. Die Vorschriften des 3. Abschnitts bleiben unberiihrt.

(2) Der Entwurf des Bedarfsplanes ist mit den vollstdndigen Anlagen den Tragern der Rettungs-
wachen, den anerkannten Hilfsorganisationen, den sonstigen Anbietern von rettungsdienstlichen
Leistungen, den Verbanden der Krankenkassen und dem Landesverband (West) der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung und der ortlichen Gesundheitskonferenz zur Stellungnahme zu-
zuleiten. Dabei sind diese aufzufordern, zu allen Inhalten des Entwurfs schriftlich Stellung zu
nehmen und Anderungs- und Erganzungsvorschlage einzureichen.

(3) Die Kreise und kreisfreien Stadte werten die Stellungnahmen aus. Mit den kreisangehdrigen
Gemeinden, die Trager von Rettungswachen sind, ist Einvernehmen zu erzielen. Kommt eine Ei-
nigung nicht zustande, trifft die Bezirksregierung die notwendigen Festlegungen.

(4) Soll den Vorschlagen der Verbande der Krankenkassen und dem Landesverband (West) der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung nicht gefolgt werden, ist mit diesen eine Erérterung
vorzunehmen. Hinsichtlich der kostenbildenden Qualitatsmerkmale des Bedarfsplanes ist Einver-
nehmen anzustreben. Kommt eine Einigung nicht zustande, trifft die Bezirksregierung die not-
wendigen Festlegungen.

(5) Der Bedarfsplan ist kontinuierlich unter Beteiligung der Verbande nach Absatz 4 zu Uberpri-
fen und bei Bedarf, spatestens alle fiinf Jahre, zu dndern. Zur Anderung eines Bedarfsplanes
konnen die Verbande der Krankenkassen auffordern, soweit sich in zwei aufeinander folgenden
Kalenderjahren Anhaltspunkte fir eine Veranderung der Bedarfssituation ergeben haben. Zu die-
sem Zweck stellen die Trager des Rettungsdienstes den Verbanden der Krankenkassen jahrlich
Betriebsabrechnungsbdgen (BAB) sowie Einsatzzahlen des Beurteilungszeitraumes zur Verfu-

gung.

(6) Im Rahmen des Verfahrens nach den Absatzen 3 und 4 sind den Bezirksregierungen detail-
lierte Unterlagen vorzulegen.”

15. § 13 wird wie folgt gefasst:

813
Mitwirkung anerkannter Hilfsorganisationen und anderer Leistungserbringer

(1) Der Trager rettungsdienstlicher Aufgaben kann die Durchfiihrung des Rettungsdienstes unter
Beachtung der Absatze 2 bis 5 auf anerkannte Hilfsorganisationen und andere Leistungserbrin-
ger durch 6ffentlich-rechtlichen Vertrag tbertragen.

(2) Die Verbande der Krankenkassen sind bei der Ermittlung des Bedarfs zu beteiligen; ihnen
sind die entscheidungsrelevanten Unterlagen zur Verfliigung zu stellen. Soweit ihren Vorschla-
gen nicht gefolgt wird, ist dies zu begriinden. Im Verfahren und bei der Auswahlentscheidung
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sind insbesondere § 12 sowie die Mitwirkung bei der Versorgung einer gréBeren Anzahl Verletz-
ter oder Kranker nach MaBgabe der § 2 Absatz 1 Nummer 3 und § 7 Absatz 4 Satz 1und 2 zu be-
rucksichtigen. Bei den auf den gesetzlichen Unfallversicherungsbestimmungen beruhenden Be-
triebs- und Werkrettungsdiensten ist deren Betriebszugehdrigkeit entsprechend zu berlicksichti-
gen. Die bisherige Mitwirkung im Rettungsdienst kann in die Auswahl einbezogen werden.

(3) Vertrage nach Absatz 1 bedtrfen der Schriftform. Ihre Laufzeit ist auf die Dauer von héchs-
tens fiinf Jahren, im Falle der Ubertragung der Durchfiihrung von Leistungen der Luftrettung auf
hochstens zehn Jahre zu begrenzen. Der Trager rettungsdienstlicher Aufgaben hat sich zuvor zu
vergewissern, dass

1. die Sicherheit und Leistungsfahigkeit des Betriebes gewahrleistet sind,

2. keine Tatsachen vorliegen, die Zweifel an der Zuverlassigkeit des Leistungserbringers oder
der zur Flihrung der Geschéafte bestellten Personen begriinden und

3. der Leistungserbringer oder die zur Fihrung der Geschafte bestellte Person fachlich geeignet
ist.

(4) Durch den Vertrag ist die bedarfsgerechte Versorgung der Bevdlkerung mit Leistungen des
Rettungsdienstes sicherzustellen. Er hat insbesondere Bestimmungen zu enthalten, die

1. die H6he der Vergltung regeln,

2. die dem Leistungserbringer obliegende Betriebs- und Beférderungspflicht einschlieBlich der
Betriebszeiten naher bestimmen,

3. die Einhaltung bestimmter Eintreffzeiten vorschreiben,
4. die Aus- und Fortbildung der Beschaftigten betreffen,

5. ordnungsgemaBe hygienische Verhaltnisse einschlieBlich einer sachgerechten Desinfektion
und Dekontamination im Betrieb sicherstellen und

6. die erforderliche Ausstattung und die jederzeitige Einsatzbereitschaft der Einrichtungen ge-
wahrleisten.

(5) In den Vertrag konnen liber Absatz 4 hinaus insbesondere Regelungen aufgenommen wer-
den, die

1. den Leistungserbringer verpflichten, die Beférderungsauftrage und deren Abwicklung zu er-
fassen und die Aufzeichnung auf bestimmte Zeit aufzubewahren,

2. die Zusammenarbeit aller im Rettungsdienst Mitwirkenden gewahrleisten und
3. eine Vertragsstrafe bei der Missachtung von Qualitatsvereinbarungen vorsehen.”

16. § 14 wird wie folgt geandert:
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a) In der Uberschrift wird das Wort ,Benutzungsgebiihren” durch die Wérter ,Benutzungsentgel-
ten, Kosten” ersetzt.

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefligt:

»(3) Die Kosten der Ausbildung nach dem Notfallsanitatergesetz vom 22. Mai 2013 (BGBI. | S.
1348) sowie die Kosten der Fortbildung im Sinne des § 5 Absatz 4 Satz 1 gelten als Kosten des
Rettungsdienstes. Naheres bestimmt das fur das Gesundheitswesen zustandige Ministerium in
Abstimmung mit den Verbanden nach Absatz 2 sowie mit den Kommunalen Spitzenverbanden.
Dabei ist eine einvernehmliche Regelung anzustreben.”

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.
d) Folgende Absatze 5 und 6 werden angefligt:

.(5) Die Trager rettungsdienstlicher Aufgaben haben die Kosten fiir die ihnen nach diesem Ge-
setz obliegenden Aufgaben einschlieBlich der Unterstitzungsleistungen nach § 2 Absatz 1 Satz 2
zu tragen. Auch Fehleinsatze konnen in die Geblihrensatzungen als ansatzfahige Kosten aufge-
nommen werden. Ist ein Rettungsdiensteinsatz notwendig geworden, ohne dass ein Transport
durchgefihrt wurde, kann der Trager rettungsdienstlicher Aufgaben von der Verursacherin be-
ziehungsweise dem Verursacher nur dann Kostenersatz verlangen, wenn der Einsatz auf miss-
brauchlichem Verhalten der Verursacherin oder des Verursachers beruht.

(6) Die Kreise konnen die anteiligen Kosten fir die Inanspruchnahme der Leitstellen auf die Tra-
ger von Rettungswachen nach § 6 Absatz 2 umlegen, sofern sie von den Benutzern keine Ent-
gelte erheben. Die Trager von Rettungswachen nach § 6 Absatz 2 kénnen die von ihnen an den
Kreis zu zahlenden Betrage in entsprechender Anwendung des § 7 Absatz 1 Satz 1 und 2 des
Kommunalabgabengesetzes fir das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW.
S. 712) in der jeweils geltenden Fassung aufbringen.”

17. § 15 wird aufgehoben.
18. § 16 wird § 15 und wie folgt gedndert:
a) Dem Absatz 1 werden die folgenden Satze angefiigt:

.Den Vorsitz fuhrt das Ministerium. Es erlasst eine Geschaftsordnung.”

b) In Absatz 2 Satz 1 werden das Wort ,freiwilligen” durch das Wort ,anerkannten” ersetzt, das
Wort , Arbeitnehmerorganisationen” durch die Worter ,die Spitzenorganisationen der zustandi-
gen Gewerkschaften” ersetzt, nach dem Wort ,Krankentransportgewerbes"” das Wort ,,und”
durch ein Komma und der Punkt durch das Wort ,und” ersetzt sowie die Worter ,- Fachverbande
der Arztinnen und Arzte im Rettungsdienst.” angefiigt.

c) Absatz 3 wird aufgehoben.
19. § 17 wird § 16 und wie folgt gedndert:

a) Absatz 3 wird aufgehoben.
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b) Absatz 4 wird Absatz 3 und dem Wortlaut wird folgender Satz vorangestellt:

.Die Aufsichtsbehdrden kdnnen Weisungen erteilen, um die gesetzmaBige Erflillung der Aufga-
ben zu sichern.”

c) Absatz 5 wird Absatz 4.
d) Folgender Absatz 5 wird angeflgt:

»(5) Die unteren Aufsichtsbehérden kdnnen allgemeine und besondere Weisungen erteilen, um
die gleichmaBige Durchfliihrung der Aufgaben innerhalb des Geltungsbereichs eines Bedarfs-
plans zu sichern.”

20. § 18 wird § 17 und wie folgt gefasst:

817
Genehmigungspflicht

Wer, ohne nach dem 2. Abschnitt am Rettungsdienst beteiligt zu sein, Aufgaben der Notfallret-
tung oder des Krankentransports wahrnehmen will (Unternehmer), bedarf der Genehmigung der
Kreisordnungsbehérde. Eine Wahrnehmung von Aufgaben des Rettungsdienstes durch Perso-
nen, die weder nach dem 2. Abschnitt am Rettungsdienst beteiligt sind noch lber eine Genehmi-
gung nach Satz 1 verfligen, ist ausgeschlossen. Soweit Unternehmen in mehreren Kreisen tatig
sein wollen, entscheiden die jeweiligen Kreisordnungsbehdrden in eigener Zusténdigkeit. Uber
den Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung zu entscheiden.”

21. § 18 a wird § 18.
22. § 19 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 4 Satz 1 werden nach der Angabe ,§ 6" die Worter ,in Verbindung mit § 12" einge-
fugt.

b) In Absatz 5 werden nach den Woartern ,fiir den die" die Worter ,erstmalige Erteilung einer”
eingeflgt.

c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

,(8) Ungeachtet einer Anderung der Rechtsform oder Bezeichnung eines Unternehmens gelten
erteilte Genehmigungen fur Notfallrettung und Krankentransport im Rahmen der betrieblichen
Ersten Hilfe fort, wenn diese Unternehmen ihre Aufgaben und ihren Betriebsbereich unverandert
beibehalten.”

23.1In § 21 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort ,Krankenkassen" die Worter ,,, die Verbande
des Krankentransportgewerbes” eingefiigt sowie die Worter ,zustandigen Arbeitnehmerorgani-
sationen” durch die Woérter ,Spitzenorganisationen der zustandigen Gewerkschaften" ersetzt.

24.§ 22 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 4 Satz 2 wird Nummer 6 wie folgt gefasst:
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»0. den Unternehmer fur Zwecke der Prifung nach § 27 verpflichten, die Beférderungsauftrage

und deren Abwicklung zu erfassen, die Aufzeichnungen auf bestimmte Zeit aufzubewahren und
zum Zweck der Bedarfsplanung unter Beachtung des § 7a sowie nach MaBgabe des § 12 Absatz
1 Satz 3 und 4 weitere Daten zu Ubermitteln.”

b) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort ,vier” durch das Wort ,flinf" ersetzt.

25.In § 23 Absatz 4 Buchstabe a werden die Worter ,Rettungsassistent oder Rettungsassisten-
tin” durch die Worter ,Rettungsassistentin oder Rettungsassistent beziehungsweise Notfallsani-
taterin oder Notfallsanitater” ersetzt.

26.1In § 25 Absatz 1und in § 28 Absatz 1 Nummer 1 wird jeweils die Angabe ,18" durch die Anga-
be 17" ersetzt.

27. § 28 Absatz 2 wird wie folgt geandert:
a) In Buchstabe a wird die Angabe ,Abs." durch das Wort ,Absatz" ersetzt.
b) Buchstabe b wird aufgehoben.

c¢) Buchstabe c wird Buchstabe b und die Angabe ,§ 5 Absatz 4" wird durch die Angabe ,§ 5 Ab-
satz 3" ersetzt.

28. § 29 wird wie folgt gefasst:

«§ 29
Ubergangsregelung

(1) ,Ist ein Unternehmen am 1. April 2015 im Besitz einer gliltigen Genehmigung nach § 17, darf es
von dieser Genehmigung bis zu deren Ablauf oder Widerruf, Iangstens jedoch fiinf Jahre nach
dem vorgenannten Datum, Gebrauch machen. Dies gilt nur fir solche Unternehmen, die am 1.
April 2015 Fahrzeuge zum Krankentransport betrieben haben.

(2) Flhrt ein Unternehmen am 1. April 2015 Leistungen im Sinne von § 2 Absatz 5 durch, ist eine
Genehmigung nach § 17 innerhalb von sechs Monaten nach diesem Zeitpunkt zu beantragen. §
19 Absatz 4 findet keine Anwendung.”

29. § 31 wird § 30.

Artikel 2
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.
Disseldorf, den 25. Marz 2015

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen
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Fir die Ministerprasidentin
Die Ministerin
fur Schule und Weiterbildung

Sylvia Lé6hrmann
(L.S.)

Der Finanzminister
zugleich fur
den Minister fiir Arbeit, Integration und Soziales

Dr. Norbert Walter-Borjans

Der Minister
fur Wirtschaft, Energie, Industrie,
Mittelstand und Handwerk
zugleich fur den
Minister fur Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

Garrelt Duin

Fir den Minister
fur Inneres und Kommunales
Der Justizminister

Thomas Kutschaty

Die Ministerin
fur Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter

Barbara Steffens

GV.NRW. 2015 S. 305

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Diisseldorf

13/13


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2015-s305

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Zweites Gesetz zur Änderung des Rettungsgesetzes NRW 


